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Apothekenrecht  

Zur kostenlosen Abgabe eines nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittels   

In der kostenlosen Abgabe von 100-Gramm-Tuben eines Schmerzmittels an Apotheker 

mit der Aufschrift "Zu Demonstrationszwecken" kann dann kein Verstoß gegen § 7 Abs. 1 

S. 1 Nr. 1 HWG gesehen werden, wenn es sich um eine Zuwendung von geringem Wert 

handelte und nicht die Gefahr der Weitergabe der Packung an den Endverbraucher 

besteht sowie an jeden Apotheker nur eine einzige Gratispackung zur Eigenerprobung 

ausgehändigt wurde. Es liege eine geringwertige Zugabe vor, die auch nicht geeignet sei, 

den Apotheker unsachlich zu beeinflussen. 

OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 10.02.2022, Az.: 6 U 161/15 

https://openjur.de/u/2389604.html 

 

Arzthaftungsrecht  

1. Zum prozessualen Stand des Streithelfers 

Beteiligt sich ein Privathaftpflichtversicherer als Streithelfer an dem gegen seinen 

Versicherungsnehmer geführten Haftpflichtprozess, ist es ihm als einfachem 

Nebenintervenienten verwehrt, gegen den Widerspruch der von ihm unterstützten 

Hauptpartei ein Rechtsmittel zu führen 

BGH, Beschluss vom 18.01.2022, Az. VI ZB 36/21  

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=126444&pos=14&anz

=816 

 

http://www.afae.de/home.php
http://dejure.org/gesetze/HWG/7.html


2. Bundesgerichtshof verwirft sog. "taggenaue Berechnung" des 

Schmerzensgeldes  

Maßgebend für die Höhe des Schmerzensgeldes sind im Wesentlichen die Schwere der 

Verletzungen, das durch diese bedingte Leiden, dessen Dauer, das Ausmaß der 

Wahrnehmung der Beeinträchtigung durch den Verletzten und der Grad des Verschuldens 

des Schädigers. Dabei geht es nicht um eine isolierte Schau auf einzelne Umstände des 

Falles, sondern um eine Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalls. Dabei ist in 

erster Linie die Höhe und das Maß der entstandenen Lebensbeeinträchtigung zu 

berücksichtigen. Auf der Grundlage dieser Gesamtbetrachtung ist eine einheitliche 

Entschädigung für das sich insgesamt darbietende Schadensbild festzusetzen, die sich 

jedoch nicht streng rechnerisch ermitteln lässt.  

Diesen Grundsätzen wird die vom Berufungsgericht vorgenommene "taggenaue 

Berechnung" des Schmerzensgeldes nicht gerecht. Die schematische Konzentration auf 

die Anzahl der Tage, die der Kläger auf der Normalstation eines Krankenhauses verbracht 

hat und die er nach seiner Lebenserwartung mit der dauerhaften Einschränkung 

voraussichtlich noch wird leben müssen, lässt wesentliche Umstände des konkreten Falles 

außer Acht. So bleibt unbeachtet, welche Verletzungen der Kläger erlitten hat, wie die 

Verletzungen behandelt wurden und welches individuelle Leid bei ihm ausgelöst wurde. 

Gleiches gilt für die Einschränkungen in seiner zukünftigen individuellen Lebensführung. 

Auch die Anknüpfung an die statistische Größe des durchschnittlichen Einkommens trägt 

der notwendigen Orientierung an der gerade individuell zu ermittelnden 

Lebensbeeinträchtigung des Geschädigten nicht hinreichend Rechnung. Das 

Berufungsgericht wird daher erneut über die Höhe des Schmerzensgeldes zu befinden 

haben.  

Urteil vom 15. Februar 2022 - VI ZR 937/20  

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/2022020.html 

 

Arztstrafrecht 

§ 219a StGB wird aufgehoben  

Sachliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche sollen nicht mehr strafbar sein. 

Das Bundeskabinett hat am 09.03.2022 den von dem Bundesminister der Justiz 

vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Verbots der Werbung für den 

Schwangerschaftsabbruch (§ 219a Strafgesetzbuch – StGB) beschlossen. 

 

Krankenhausrecht 

Kein Anspruch des Nierenzentrum Heidelberg auf Einstufung in der 

Notfallversorgung  

Das Nierenzentrum Heidelberg bildet zugleich die Sektion Nephrologie des 

Universitätsklinikums Heidelberg, wird jedoch von einem eigenen Verein getragen und ist 

als eigenständiges Krankenhaus im Krankenhausbedarfsplan des Landes ausgewiesen. Es 

hatte sich an das Sozialministerium gewandt, um im gestuften System der 

Notfallstrukturen als Spezialversorger oder als für die Notfallversorgung zwingend 

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/2022020.html


erforderliche Einrichtung anerkannt zu werden. Nach den Beschlüssen des Gemeinsamen 

Bundesausschusses sind mit der Einstufung Zuschläge bei der Vergütung der 

Krankenhäuser verbunden. 

Nachdem das Land den Antrag abgelehnt hatte, wurde nun auch die Klage auf 

Anerkennung von der 7. Kammer abgewiesen. Das Nierenzentrum erfülle die vom 

Ministerium für die Krankenhausplanung des Landes aufgestellten Kriterien für die 

Ausweisung als Spezialversorger bzw. als zwingend erforderliche Einrichtung der 

Notfallversorgung zu einem großen Teil nicht. Die Ausweisung als Spezialversorger sei 

nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und für bestimmte Fachgebiete vorgesehen, zu 

denen die Nephrologie nicht gehöre. Auch erreiche die Zahl der außerhalb der 

Regelarbeitszeit aufgenommenen Patienten nicht die vorgesehene Mindestzahl von 350 

Patienten im Jahr. Die Anerkennung als zwingend erforderliche Einrichtung der 

Notfallversorgung setze u. a. ein breiteres fachliches Spektrum mit Innerer Medizin und 

Chirurgie oder Unfallchirurgie voraus, welches das Nierenzentrum nicht abdecke. 

Die enge Kooperation mit dem Universitätsklinikum ändere nichts daran, dass das 

Nierenzentrum in der Krankenhausplanung als eigenständiges Krankenhaus auftrete und 

dementsprechend eingestuft werde. Es sei nicht Aufgabe der Krankenhausplanung des 

Landes, die Folgen dieser besonderen, selbst gewählten Konstellation zu korrigieren. 

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Kläger hat gegen das Urteil bereits die 

Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim 

beantragt. 

Quelle: Pressemitteilung des VG Karlsruhe v. 01.02.2022 

VG Karlsruhe, Urteil vom 16.11.2021, Az. 7 K 3674/20  

 

Krankenversicherungsrecht  

Kein Anspruch auf Brustaufbau bei bloßem psychischen Leiden  

Die Klägerin hat keinen Anspruch gegen die beklagte KK auf Erstattung der Kosten einer 

Mammaaufbauplastik. Diese beeinträchtigte sie nicht in einer Körperfunktion. Sie wirkte 

auch nicht entstellend. Für eine Entstellung genügt nicht jede körperliche Abnormität. 

Vielmehr muss es sich objektiv um eine erhebliche Auffälligkeit handeln, die erwarten 

lässt, dass die Auffälligkeit sich schon bei flüchtiger Begegnung in alltäglichen Situationen 

quasi "im Vorbeigehen" bemerkbar macht, die Betroffenen ständig viele Blicke auf sich 

ziehen, zum Objekt besonderer Beachtung anderer werden und sich deshalb aus dem 

Leben in der Gemeinschaft zurückzuziehen und zu vereinsamen drohen, sodass die 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefährdet ist. Eine Entstellung kann in eng 

begrenzten Ausnahmefällen auch an üblicherweise von Kleidung bedeckten Körperstellen 

möglich sein. In diesen Bereichen müssen die Auffälligkeiten jedoch besonders 

schwerwiegend sein. Erforderlich ist, dass selbst die Offenbarung im privaten und 

vertrauten Bereich die Teilhabe, etwa im Rahmen der Sexualität nahezu ausschließen 

würde. Hierbei ist nicht das subjektive Empfinden der Betroffenen maßgeblich, sondern 

allein die objektiv zu erwartende Reaktion. Hierfür muss die Auffälligkeit evident 

abstoßend wirken. In den bislang vom BSG ablehnend entschiedenen Fällen wird diese 

Erheblichkeitsschwelle nicht erreicht. Gleiches gilt in aller Regel etwa auch für 

Hautüberschüsse, wie sie etwa nach einem erheblichen Gewichtsverlust infolge einer 

strengen Diät oder einer bariatrischen Operation verbleiben können. Vorliegend hat das 

LSG rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die Brustasymmetrie der Klägerin sowohl im 

bekleideten als auch im unbekleideten Zustand nicht entstellend war. Schließlich 

rechtfertigte eine psychische Belastung der Klägerin aufgrund ihres Erscheinungsbildes 



keinen operativen Eingriff. Nach der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats 

können psychische Leiden einen Anspruch auf eine Operation zum Brustaufbau 

grundsätzlich nicht begründen. 

BSG, Urteil vom 10.03.2022, Az. B 1 KR 3/21  

https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Verhandlungen/DE/2022/2022_03_10_B_01_KR_03_21_R.

html 

 

Sonstiges 

1. Gesetzentwurf allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren 

Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen haben einen Gesetzentwurf zur Einführung 

einer allgemeinen Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren vorgelegt. Zur Prävention gegen 

Sars-Cov-2 stünden gut verträgliche, sichere und hochwirksame Impfstoffe zur 

Verfügung, heißt es in dem Gesetzentwurf. Studien sollen zeigten, dass Impfungen nicht 

nur die geimpfte Person wirksam vor einer Erkrankung und vor schweren 

Krankheitsverläufen schützten, sondern auch dazu führten, dass geimpfte Personen 

weniger zur Ausbreitung des Erregers beitrügen, heißt es in der Vorlage.  

Die Abgeordneten schlagen vor, in einem ersten Schritt die Impfkampagne zu erweitern, 

alle Erwachsenen persönlich zu kontaktieren und von den Krankenversicherungen über 

Beratungs- und Impfmöglichkeiten informieren zu lassen. Darauf aufbauend solle eine 

allgemeine Impfpflicht für Personen über 18 Jahren eingeführt werden. 

Demnach sollen alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt seit mindestens sechs Monaten in Deutschland haben, dazu verpflichtet 

werden, ab dem 1. Oktober 2022 über einen Impf- oder Genesenennachweis zu 

verfügen. Der Nachweis soll auf Anforderung vorzulegen sein. 

Ausgenommen sind Personen unter 18 Jahren oder solche, die permanent oder 

vorübergehend nicht immunisiert werden können sowie Schwangere in den ersten drei 

Monaten. Die Regelung soll vierteljährlich evaluiert und bis Jahresende 2023 befristet 

werden. 

Quelle: hib – heute im bundestag Nr. 89 v. 03.03.2022 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000899.pdf 

Anmerkung RSH: Nach Vorlage des Gesetzentwurfes hat das RKI die Risikobewertung 

im Wortlaut geändert: Bis zum 28.02.2022 war zu lesen: “Damit die Infektionsdynamik 

zurückgeht, müssen so viele Übertragungen wie möglich vermieden werden. Hierfür sind 

sowohl Kontaktreduktion und Einhaltung der AHA+L-Regeln sowie die Impfung 

erforderlich.” Derzeit findet sich auf der Webseite des RKI: „Die Impfung bietet 

grundsätzlich einen guten Schutz vor schwerer Erkrankung und Hospitalisierung durch 

COVID-19, dies gilt auch für die Omikronvariante.”  

Im Absatz “Übertragung” heißt es: “Untersuchungen zeigen, dass auch die Impfungen 

das Risiko von Übertragungen reduzieren, insbesondere in den ersten Wochen nach einer 

Impfung.” Die Aufforderung Abstand zu halten und Kontakte zu reduzieren, gilt zwar 

weiterhin uneingeschränkt für alle, aber: “Alle diese Empfehlungen gelten auch für 

Geimpfte und Genesene unabhängig von dem angenommenen individuellen 

Immunschutz.”  

https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Verhandlungen/DE/2022/2022_03_10_B_01_KR_03_21_R.html
https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Verhandlungen/DE/2022/2022_03_10_B_01_KR_03_21_R.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000899.pdf


2. Kein Zugang zum Betäubungsmittel Natrium-Pentobarbital zum Zweck 

der Selbsttötung 

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn ist nicht 

verpflichtet, schwerkranken Menschen, die den Entschluss zum Suizid gefasst haben, 

hierfür den Erwerb des Betäubungsmittels Natrium-Pentobarbital zu erlauben. 

Die Kläger - zwei Männer aus Rheinland-Pfalz und Niedersachsen und eine Frau aus 

Baden-Württemberg - leiden an verschiedenen schwerwiegenden Erkrankungen (u. a. 

Multiple Sklerose, Krebs). Sie verlangen vom BfArM, ihnen jeweils eine Erlaubnis zum 

Erwerb von 15 Gramm Natrium-Pentobarbital zu erteilen, um mithilfe dieses 

Betäubungsmittels ihr Leben zu beenden. 

Zur Begründung der Urteile hat die Vorsitzende des 9. Senats ausgeführt: 

Der Erteilung der begehrten Erlaubnis steht der zwingende Versagungsgrund des § 5 

Abs. 1 Nr. 6 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) entgegen. Eine Erwerbserlaubnis, die 

auf eine Nutzung von Betäubungsmitteln zur Selbsttötung gerichtet ist, dient nicht dazu, 

die notwendige medizinische Versorgung sicherzustellen. Das ist bei Anwendungen eines 

Betäubungsmittels nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nur der Fall, wenn diese eine 

therapeutische Zielrichtung haben, also dazu dienen, Krankheiten oder krankhafte 

Beschwerden zu heilen oder zu lindern. Grundrechte von Suizidwilligen werden durch 

diese Auslegung des Betäubungsmittelgesetzes derzeit nicht verletzt. Der mittelbare 

Eingriff in das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist verfassungsrechtlich gerechtfertigt. 

Der Versagungsgrund schützt das legitime öffentliche Interesse der Suizidprävention und 

dient der staatlichen Schutzpflicht für das Leben. Diese Schutzpflicht kann gegenüber 

dem Freiheitsrecht des Einzelnen den Vorrang erhalten, wo die Selbstbestimmung über 

das eigene Leben gefährdet ist. Vorkehrungen, die eine selbstbestimmte Entscheidung 

des Suizidenten gewährleisten, sieht das Betäubungsmittelgesetz nicht vor. Sie können 

auch nicht in das Gesetz hineingelesen werden. Ob ein Zugang zu Natrium-Pentobarbital 

zur Selbsttötung ermöglicht werden soll, muss der demokratisch legitimierte Gesetzgeber 

entscheiden, der dann auch ein diesbezügliches Schutzkonzept entwickeln müsste. Die 

Fragen, welche Anforderungen an den freien Willen, die Dauerhaftigkeit des 

Selbsttötungsentschlusses oder die Information über Handlungsalternativen zu stellen 

wären und wie Miss- oder Fehlgebrauch verhindert werden könnte, müssen gesetzlich 

beantwortet werden. 

Die Beschränkung Suizidwilliger durch § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG führt nicht dazu, dass sie 

ihr Recht auf Selbsttötung nicht wahrnehmen können. Nach aktueller Rechtslage ist 

vielmehr ein zumutbarer Zugang zu freiwillig bereitgestellter Suizidhilfe real eröffnet. 

Infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 (zur 

Verfassungswidrigkeit des in § 217 StGB geregelten Verbots der geschäftsmäßigen 

Beihilfe zur Selbsttötung) hat sich die Möglichkeit, den Wunsch nach selbstbestimmtem 

Sterben zu verwirklichen, wesentlich verbessert. Das ärztliche Berufsrecht steht der 

Suizidhilfe nicht mehr generell entgegen. Es gibt Ärzte, die tödlich wirkende Arzneimittel 

verschreiben und andere Unterstützungshandlungen vornehmen. Dabei ist es zumutbar, 

die Suche auf ein Gebiet jenseits des eigenen Wohnorts oder Bundeslands zu erstrecken. 

Infolge der Nichtigkeit des § 217 StGB sind auch geschäftsmäßige Angebote der 

Suizidhilfe wieder verfügbar. Die Inanspruchnahme der Hilfe eines Arztes oder einer 

Sterbehilfeorganisation ist auch zumutbar. Das Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben 

beinhaltet keinen Leistungsanspruch gegenüber dem Staat. Soweit Ärzte und 

Sterbehilfeorganisationen in Deutschland bisher wohl nicht Natrium-Pentobarbital als 

Mittel zur Selbsttötung einsetzen, stehen andere verschreibungspflichtige Arzneimittel zur 

Verfügung. 

Der Senat hat wegen grundsätzlicher Bedeutung die Revision zum 

Bundesverwaltungsgericht zugelassen. 



Quelle: Pressemitteilung des OVG Münster v. 02.02.2022 

OVG NRW, Urteile vom 02.02.2022, 9 A 146/21, 9 A 147/21, 9 A 148/21 

 

 

3. Keine Einsichtnahme der Überwachungsbehörde in ärztliche Patientenakten zur 
Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs 

Die für die Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs zuständigen Behörden sind nicht 

befugt, zur Kontrolle des Verschreibens von Betäubungsmitteln Einsicht in ärztliche 

Patientenakten zu nehmen. Das hat das BVerwG entschieden. 

Der Kläger ist Arzt und betreibt eine allgemeinmedizinische Praxis. Die Beklagte gab ihm 

auf, für 14 namentlich benannte Patienten und jeweils mehrjährige Zeiträume alle von 

ihm ausgestellten Betäubungsmittelrezepte sowie die Unterlagen vorzulegen, die die 

Betäubungsmittelverschreibungen medizinisch begründen können (z.B. 

Patientendokumentation, Arztbriefe, Befunde). Zur Begründung des Bescheides führte sie 

aus, bei routinemäßigen Kontrollen in Apotheken seien zahlreiche Verschreibungen des 

Klägers über (u.a.) die Betäubungsmittel Methylphenidat und Fentanyl aufgefallen. Die 

auffälligen Rezepte gäben Anlass zur Überprüfung, ob die Anwendung der verschriebenen 

Betäubungsmittel medizinisch indiziert gewesen sei. Die Prüfung sei ohne Einsicht in die 

Patientenakten nicht möglich. Das Verwaltungsgericht München hob den Bescheid auf, 

soweit er die Vorlage der Patientenunterlagen anordnet, und wies die Klage im Übrigen 

ab. Die Berufung des Klägers blieb ohne Erfolg. Auf die Berufung der Beklagten änderte 

der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das erstinstanzliche Urteil und wies die Klage 

insgesamt ab. 

Die auf vollständige Aufhebung des Bescheids gerichtete Revision des Klägers hat 

teilweise Erfolg. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat das Berufungsurteil geändert und die erstinstanzliche 

Entscheidung bestätigt. Nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 BtMG sind die Überwachungsbehörden 

befugt, Unterlagen über den Betäubungsmittelverkehr einzusehen und hieraus 

Abschriften oder Ablichtungen anzufertigen, soweit sie für die Sicherheit oder Kontrolle 

des Betäubungsmittelverkehrs von Bedeutung sein können. Die Annahme des 

Verwaltungsgerichtshofs, nicht nur Betäubungsmittelverschreibungen, sondern auch 

Patientenakten seien Unterlagen im Sinne von § 22 Abs. 1 Nr. 1 BtMG, verstößt gegen 

Bundesrecht. Die Auslegung der Vorschrift ergibt, dass sie auf Patientenakten keine 

Anwendung findet. Gemäß § 13 Abs. 1 BtMG dürfen Ärzte Betäubungsmittel nur 

verschreiben, wenn ihre Anwendung im menschlichen Körper begründet ist. 

Anhand der Angaben auf einem Betäubungsmittelrezept lässt sich die medizinische 

Begründung der Verschreibung nicht feststellen. Das Ziel, eine effektive Kontrolle des 

Betäubungsmittelverkehrs zu gewährleisten, kann daher dafürsprechen, den 

Überwachungsbehörden auch die Befugnis einzuräumen, ärztliche Patientenunterlagen 

einzusehen. § 22 Abs. 1 Nr. 1 BtMG bietet für die Befugnis zur Einsicht in Patientenakten 

jedoch keine Grundlage. Weder Wortlaut und Entstehungsgeschichte der Norm noch die 

Gesetzessystematik geben Anknüpfungspunkte dafür, dass Patientenakten nach dem 

Willen des Gesetzgebers von dem Begriff "Unterlagen über den Betäubungsmittelverkehr“ 

umfasst sein sollen. Anders liegt es für die Befugnis zur Einsicht in 

Betäubungsmittelrezepte. Sie findet in § 22 Abs. 1 Nr. 1 BtMG, § 8 Abs. 5 der 

Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung eine hinreichend bestimmte und auch im 

Übrigen verfassungsgemäße gesetzliche Grundlage. 

Quelle: Pressemitteilung des BVerwG Nr. 17/2022 v. 10.03.2022 



 
 

4. BGH: Drohender Fristablauf – E-Mail an Mandanten nur mit 

Lesebestätigung 

Wer die Mandantschaft mittels einer E-Mail auf die am selben Tag ablaufende Rechtsmit-

telfrist hinweist und sie zur Einlegung des Rechtsmittels motivieren will, müsse die 

Kenntnisnahme der E-Mail durch die Anforderung einer Lesebestätigung sicherstellen. 

Der BGH hat die beantragte Wiedereinsetzung wegen Versäumung der Revisionsfrist in 

dem Fall versagt. 

Bei fristentscheidenden E-Mails erwartet der BGH, dass diese nicht ohne die Anforderung 

einer Lesebestätigung an die Mandanten rausgehen. Damit wird bestätigt, dass die 

Nachricht zumindest geöffnet wurde. In der Regel dokumentiert sie das dem Absender 

durch die Angabe eines Datums und der Uhrzeit.  

BGH, Beschluss vom 18. November 2021, Az. I ZR 125/21 

 
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=126147&
pos=20&anz=824 

 

 

 

5. Anwaltsvergütung, Abrechnung 5-Minutentakt und Reisezeit  
 

1. Die vereinbarte Abrechnung in 5-Miunten-Einheiten bei einer formularmäßigen 

Vereinbarung eines Zeithonorars ist zulässig. Eine solche Klausel benachteiligt den 

Mandanten nicht unangemessen gem. § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB. Das 

Äquivalenzprinzip wird hier noch ausreichend gewahrt. 

 

2. Reisezeit ist keine spezifische anwaltliche Dienstleistung. Jedenfalls stellt sie keine Zeit 

der allgemeinen Beratung durch den Rechtsanwalt dar und ist nicht als Tätigkeit mit dem 

dafür vereinbarten Stundenhonorar zu vergüten. 

 

3 Der Rechtsanwalt ist für den Umfang der abrechenbaren Tätigkeit darlegungs- und 

beweisbelastet. Der Honoraranspruch ist erst einforderbar, wenn der abgerechnete 

Zeitaufwand nach Tätigkeitsmerkmalen aufgeschlüsselt dargestellt wird. 

 

LG Karlsruhe, Urt. v. 19.1.2021 – 6 O 213/18, 

 

 

6. Bei Verteidigungsanzeige per Fax und Briefpost droht Versäumnisurteil 

Seit 1.01.2022 hat die Korrespondenz mit den Gerichten nur noch elektronisch zu 

erfolgen, § 130d ZPO. Jetzt hat das LG Frankfurt am Main aufgrund einer unzulässigen 

Vertretungsanzeige eines Rechtsanwalts zügig ein Versäumnisurteil erlassen.   

Mit Schreiben vom 3.01.2022 vorab per Fax und darauffolgend im Original per Briefpost, 

zeigte ein Rechtsanwalt für den Beklagten seine Verteidigungsbereitschaft an. 

Elektronisch ging keine Post beim Gericht ein. Das LG erließ daraufhin ein 

Versäumnisurteil und verurteile den Beklagten zur Leistung einer restlichen 

Stammeinlage von knapp 8500 Euro.   

Frankfurt am Main, Urteil vom 19.1.2022, Az. 2-13 O 60/21 



 

 

7. Beteiligung minderjähriger Kinder als stille Gesellschafter einer 

Arztpraxis 

Eine Innengesellschaft bürgerlichen Rechts zwischen nahen Angehörigen kann steuerlich 

auch dann anerkannt werden, wenn die Beteiligung oder die zum Erwerb der Beteiligung 

aufzuwendenden Mittel dem in die Gesellschaft aufgenommenen Angehörigen 

unentgeltlich zugewendet worden sind. Zu entscheiden war, ob Gewinnbeteiligungen aus 

stillen Gesellschaften, die ein Zahnarzt Z an seine minderjährigen Kinder gezahlt hat, als 

Betriebsausgaben abziehbar sind. Die Einräumung der stillen Beteiligung erfolgte im 

Wege der vorweggenommenen Erbfolge. Gegenleistungen waren nicht zu erbringen. Das 

Finanzamt und ihm folgend das Finanzgericht lehnten den Betriebsausgabenabzug ab. Es 

handele sich um Privataufwendungen. Der BFH hob das FG-Urteil auf und verwies die 

Sache an das FG zurück. Das FG hat nicht alle entscheidungserheblichen Aspekte des 

Streitfalls ermittelt und seiner Überzeugungsbildung zugrunde gelegt. 

BFH, Urteil vom 23.11.2021, Az. VIII R 17/19  

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210026/ 
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